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Wer EOSS sagt, muss auch Bayern sagen? 
- oder: Die Rückkehr der Massendatenerfassung? 

 

 
Wir haben den August 2007. EOSS ist da. Und der Regelbetrieb läuft aus der Sicht 
der Finanzbehörde so einigermaßen. Ein bayerisches Verfahren in einer Hamburger 
Umgebung. Und was jetzt ? 
 
Wenn man die Praxisfähigkeit von EOSS beurteilen will, kommt man um eine sehr 
einfache Weisheit nicht herum: Form follows function, heißt es spätestens seit dem 
Bauhaus. Übersetzt wird daraus: Die Organisation folgt der Automation. 
 
Mit EOSS wurde ein System aus einem Flächenstaat in einem Stadtstaat eingeführt, 
dieses führt notwendigerweise zu gewissen Schwierigkeiten. Bayern ist dezentral 
organisiert, Hamburg dagegen zentral. In Hamburg gibt es eine Steuerkasse, ein Fi-
nanzamt für Verkehrsteuern und Grundbesitz und etliche weitere Zentraleinheiten, 
die in Bayern teilweise auf die Regionen verteilt sind. Diese Voraussetzungen haben 
dazu geführt, dass in Hamburg Lösungen geschaffen wurden, die an den Bedürfnis-
sen eines Stadtstaats ausgerichtet waren. Unsere bisherige – bei weitem nicht opti-
male – Softwareumgebung hatte so einige kleine und große Schmuckstücke hervor-
gebracht, die ein rationales, einer Millionenstadt angebrachtes Arbeiten möglich ge-
macht hat.  
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Die meisten davon sind nun nicht mehr verfügbar. Der Schritt hin zu EOSS war ein 
Schritt hin zu mehr Sicherheit in einem großen Verbund, hin zu mehr Einheitlichkeit – 
und in gewissen Dingen für Hamburg mindestens ein Schritt zurück. Die Entschei-
dung für EOSS war bei allen Verantwortlichen ein bewusster Schritt in alle diese 
Richtungen, ein Schritt der nach Ansicht der Verwaltung unumgänglich war. Die Ver-
waltung hatte sich entschlossen EOSS zum 1.7.2007 einzuführen und damit dem 
politischen Willen zu folgen. Für die DSTG stellt sich wegen der inzwischen zu Tage 
getretenen Probleme die Frage, ob Hamburg den Einführungstermin nicht hätte ver-
schieben können. Bremen und Schleswig-Holstein haben dies getan. Sollten die Kol-
leginnen und Kollegen in Hamburg vielleicht als Versuchskaninchen herhalten?  
 

Nur stellt sich jetzt eine weitere Frage: Wenn jetzt die Software bayerisch ist, was 
erfordert diese für ein Umfeld in ihrem Herkunftsland? Was hat Bayern, was Ham-
burg nicht hat? Was ist die Besonderheit in  Bayern, an die dieses System angepasst 
ist? 
 

Zum einen ist hier die Datenerfassung in den Finanzämtern zu nennen. In Bayern 
gibt es noch Massendatenerfassung, die in Hamburg bedingt durch die SV-Tele-
Verfahren überflüssig wurde. All diese Rationalisierungsmöglichkeiten durch SV-Tele 
wurden genutzt. Im Ergebnis stehen wir jetzt ohne den notwendigen Unterbau da, 
den Bayern für EOSS hat. Der Begriff der so genannten DUNAN-Kräfte (Dateneinga-
beun terstützung im Arbeitnehmerbereich) z.B. ist in Hamburg völlig unbekannt. Es 
handelt sich hierbei um Tätigkeiten, die überwiegend von Angestellten in den unteren 
Entgeltgruppen getätigt werden – genau diese Tätigkeiten wurden in Hamburg vor 
Jahren wegrationalisiert! 
 

Zum anderen betrifft es die Steuerkasse, in der ein Verfahren ZASTER erhebliche 
Synergien freisetzen konnte. Diese Synergieeffekte sind nunmehr nicht mehr vor-
handen und somit wird die Arbeitsverdichtung per Automation umgekehrt. Folge: 
Auch hier fehlen die vor Jahren der Rationalisierung zum Opfer gefallen Stellen.  
 

Ein drittes Beispiel: Kfz-Steuer. Hier sitzen in Hamburg ebenfalls spezialisierte Bear-
beiter, die quasi nebenbei die Erfassung mit erledigten. Alleine die Umstellung von 
der rein tastaturgesteuerten Eingabe zur Mischeingabe Tastatur/Maus hat die Ar-
beitszeit pro Einzelvorgang weit mehr als verdoppelt. In der Folge kommen die Bear-
beiter der Masse der Eingaben nicht nach und wiederum fehlen Datenerfassungs-
kräfte. 
 

All diese hier nur beispielhaft gezeigten Effekte machen eines deutlich: Die gehobe-
nen Schätze der Arbeitsverdichtung und Rationalisierung sind uns wieder von Bord 
gefallen und versunken. Um sie erneut zu heben bedarf es einer großen Anstren-
gung. Konsequenterweise müsste  nun ein weiterer Schritt folgen: Die Wiederauf-
nahme der Massendatenerfassung, um unsere qualifizierten Fachkräfte endlich wie-
der zu dem kommen zu lassen, was sie einmal gelernt haben, nämlich Steuerrechts-
anwendung. 
 
 

Schreiben an Senator Dr. Freytag 
 
Nach nun fast zwei Monaten EOSS, diversen Gesprächen gemeinsam mit dem Per-
sonalrat mit dem Dienststellenleiter Herrn Nagel, dem Abteilungsleiter Automation 
und Organisation, Herrn Steininger sowie mit Staatsrat Dr. Heller und Finanzsenator 
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Dr. Freytag gibt es immer noch keine Stellungnahme der Finanzbehörde gegenüber 
der Kollegenschaft. Wir (DSTG und Personalrat) wissen, dass sich das Rad nicht 
zurückdrehen lässt. EOSS ist politisch gewollt, um die Hamburger Steuerverwaltung 
für künftige KONSENS-Verfahren fit zu machen. Wegen der erheblichen Schwierig-
keiten in der täglichen Arbeit, die auch von der Finanzbehörde nicht erwartet wurden, 
haben wir uns mit nachfolgendem Schreiben an Finanzsenator Dr. Freytag gewen-
det, um den Frust der Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben.  
 
 
An den  
Präses der Finanzbehörde 
Herrn Finanzsenator 
Dr. Michael Freytag 
Gänsemarkt 36 
 
2 0 3 5 4      H a m b u r g 

Hamburg, den 17. August 2007 
 
Unser Gespräch vom 19. April 2007 
Sehr geehrter Herr Senator Dr. Freytag, 
 
ich wende mich heute an Sie, um ein sehr großes Problem, das Ihnen auch aus Ihren letzten Besuchen in den 
Finanzämtern bewusst ist, aus unserer Sicht darzustellen.  
Aus diversen Gesprächen und Telefonaten mit Kolleginnen und Kollegen aus den Hamburger Finanzämtern, 
sowie eigener Inaugenscheinnahme hat sich herausgestellt, dass das Programm EOSS/UNIFA für die tägliche 
Arbeit mehr Rückschritt als Fortschritt bedeutet. Zwar ist vor Einführung von EOSS darauf hingewiesen worden, 
dass es einige Verschlechterungen geben wird, aber der Umfang der Behinderungen gegenüber der bisherigen 
Arbeitsweise hat alle überrascht.  
Grundsätzlich befürwortet auch die DSTG die Einführung einer bundeseinheitlichen Software für die Steuerver-
waltungen. Damit Hamburg fit für die künftigen KONSENS-Verfahren ist, musste eine „Plattform“ gefunden 
werden, in die die zu erwartenden KONSENS-Entwicklungen migriert werden können. Dies war auf SV-Tele 
nicht möglich und die Entscheidung fiel auf EOSS/UNIFA aus Bayern. Ob dies das einzig mögliche Programm 
ist, kann und will ich hier gar nicht beurteilen. Auch will ich nicht darüber spekulieren, ob der Umstellungster-
min 01.07.2007 zu ehrgeizig war (Bremen und Schleswig-Holstein haben im Gegensatz zu Hamburg den Umstel-
lungstermin verschoben). Mir geht es nur um diejenigen, die mit dem Programm arbeiten müssen, also die Kol-
leginnen und Kollegen aus den Finanzämtern.  
Inzwischen hat sich herausgestellt und das ist auch von der Automationsabteilung festgestellt worden, dass der 
Teufel im Detail steckt.  

- Während es in Bayern  für Massendatenerfassung noch Datenerfassungskräfte gibt, war sie in Ham-
burg programmunterstützt in die Bearbeitertätigkeit integriert. Diese Unterstützung fehlt jetzt. 

- Diverse Programme oder Programmteile, z.B. ZASTER in der Steuerkasse, sind wesentlich unkomfor-
tabler als die bisherigen Programme. Für die Erledigung einzelner Arbeiten wird teilweise die fünffa-
che Zeit benötigt. 

- Trotz Probeveranlagung oder –buchung können die Kolleginnen und Kollegen nicht sicher sein, ob der 
Fall auch tatsächlich gerechnet wurde. Daher stapeln sich teilweise die Aktenberge, deren erfolgreiche 
Verarbeitung geprüft werden muss. 

- Der Grundsatz: Organisation folgt Automation ist gerade erst verkündet worden. Deshalb sollten auch 
Wege gesucht werden, den workflow an das Verfahren besser anzupassen. Wann und ob durch KON-
SENS – Programme Abhilfe geschaffen werden kann, ist heute noch nicht abzuschätzen. 

- Festzuhalten ist, dass die Entscheidung zum Wechsel auf EOSS ohne vertiefte Erkenntnisse dieser Ver-
fahren getroffen wurde. Die Auswirkung auf die Arbeitsabläufe war  offenbar von nachrangiger Bedeu-
tung. 

- Zunahme der physischen Belastungen, wie Schriftgröße und Zunahme der Eingaben mit Wechsel zwi-
schen Tastatur und Maus. 

- Die ganze Situation führt auch zu psychischen Belastungen bis hin zu Weinkrämpfen. 
 
Dies sind nur ein paar Punkte, die in den letzten Wochen bei der DSTG angekommen sind. Sicherlich gibt es 
auch Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund geringer Flexibilität und Unbeholfenheit mit der IT-Technik, be-
sonders unter der derzeitigen Situation leiden. Aber selbst diejenigen, die mit Technik locker umgehen, beklagen 
die o. g. Probleme. 
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Sehr geehrter Herr Senator, ich habe in meinem Schreiben vom 10. Mai 2007 erklärt, dass ich mir Sorgen um 
die Motivation der Beschäftigten mache. Diese Motivation sinkt aufgrund der oben geschilderten Probleme 
weiter und es kommt Frust hinzu, weil die Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht nur mit dem Steuerrecht, sondern 
auch mit den IT-Verfahren zu kämpfen haben und ohne ausreichende Information und Unterstützung die Hoff-
nung verlieren, beides jemals zu beherrschen. Dazu kommen Zielvereinbarungen, die jedem Einzelnen “im Na-
cken sitzen“. Gesundheitsförderung wird in der Verwaltung in den letzten Jahren vorangetrieben, darf sich aber 
nicht auf Dehnübungen in der Bildschirmpause beschränken. 
Ich möchte meine Aussage aus meinem Schreiben vom 10. Mai 2007 wiederholen:  Wir sind genauso wie Sie an 
einer funktionierenden Steuerverwaltung interessiert, um die Einnahmen zu sichern. Zu einer funktionierenden 
Steuerverwaltung gehören aber auch motivierte Mitarbeiter. 
 
Ich darf Sie daher eindringlich bitten, dafür Sorge zu tragen, dass 

- den Kolleginnen und Kollegen größtmögliche Unterstützung zugesagt wird, 
- die Erfüllung der Zielvereinbarung bis auf Weiteres nicht erwartet wird und 
- über die derzeitigen Probleme und deren Lösungsversuche umfassend schriftlich informiert wird. 
 

Auch unsere Forderung, dem gesamten Personal der Steuerverwaltung eine einmalige Leistungsprämie von 300 
Euro zu zahlen, möchte ich hiermit erneuern. Gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gekommen, den durch 
EOSS entstandenen Frust der Mitarbeiter ein wenig zu lindern und durch eine monetäre Anerkennung die Moti-
vation wieder zu verbessern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Jürgens 
Vorsitzender  
 
 

Bürgermeisterbrief 
 
Post vom Bürgermeister an die lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – das wärmt 
das Herz. Und dann wird über die besoldungspolitischen Wohltaten hinaus noch ein 
familienpolitisches Signal angekündigt:  Die Erhöhung des Familienzuschlages um 
monatlich 50 € für das dritte und jedes weitere Kind! Allerdings erst ab 2008.  

Bei näherem Hinsehen entpuppt sich diese vermeintliche Wohltat als das Vorenthal-
ten verfassungsrechtlicher Ansprüche für 2007. Das Bundesverfassungsgericht hatte 
wiederholt festgestellt, dass die familienbezogenen Bestandteile der Besoldung ab 
dem dritten Kind nicht verfassungskonform sind. Mit Beschluss vom 22. 3. 1990 hat 
das Verfassungsgericht schließlich den Gesetzgeber verpflichtet, die Rechtslage ab 
1. 1. 1990 mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Dies ist nicht geschehen. 
Schließlich griff das Verfassungsgericht am 24. November 1998 zum letzten Mittel, 
einer auf § 35 BVerfG (Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung 
bestimmen, wer sie vollstreckt; es kann auch im Einzelfall die Art und Weise der Voll-
streckung regeln) gestützten Vollstreckungsanordnung. Damit wurden die Diensther-
ren verpflichtet, einen verfassungsgemäßen Familienzuschlag auch dann zu zahlen, 
wenn der Gesetzgeber der erneut festgestellten Verpflichtung zur Änderung der 
Rechtslage nicht nachkommt, und die Verwaltungsgerichte ermächtigt, diese nach 
dem vom Verfassungsgericht festgelegten Maßstab zuzusprechen. 

Bis 2006 ist die skandalöse Missachtung des Verfassungsgerichts dem Bundesge-
setzgeber zuzuschreiben, mit der Föderalismusreform und damit ab 1. 9. 2006 trifft 
die Verpflichtung zur Umsetzung auch die Länder. Seitdem hätte also das Land 
Hamburg der Weisung des Gerichtes entsprechen müssen. Nun reagiert es erst jetzt, 
und ausdrücklich erst ab 2008. 

Darauf kann es nur eine Antwort geben: Alle Kolleginnen und Kollegen mit mehr als 
zwei zuschlagsberechtigten Kindern sollten sich genau informieren, ob sie 2007 ei-
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nen berechtigten Anspruch haben, um sich dann nicht scheuen, den Weg zum Ver-
waltungsgericht zu gehen. Der dbb Bund hat zwar beschlossen, solche Fälle nicht 
über sein Dienstleistungszentrum abzuwickeln. Sie können sich über Ihre Aussichten 
aber von der DSTG informieren lassen. Die Erfolgsaussichten lohnen das Kostenrisi-
ko. 
 
 

Arbeitszeiterhöhungen für Angestellte 
 waren rechtmäßig 

 
Nach der Kündigung der Tarifverträge 
über die wöchentliche Arbeitszeit der 
Angestellten gab es bis zum Inkraft-
treten des TV-L am 01.11.2006 eine 
tarifvertragslose Zeit. Die Arbeitgeber 
nutzten diese dazu, sowohl neu einge-
stellte als auch beförderte Arbeitneh-
mer mit neuen Arbeitsverträgen zu 
versehen, in denen die wöchentliche 
Arbeitszeit derer der vergleichbaren 
Beamten (sprich: 40 Stunden) gleich 
gestellt wurde. 
 
Eine ähnliche Regelung wurde in Bre-
men getroffen. Diese Regelung wurde 
am 01.03.2006 durch das LAG Bremen 

für unzulässig erklärt. Das Urteil des 
LAG Bremen wurde nunmehr durch ein 
Urteil des BAG vom 14.03.2007 (5 
AZR 630/06, ZTR 2007, S.383ff) auf-
gehoben. Die Verweisung auf die Ar-
beitszeit vergleichbarer Beamter war 
nicht unklar oder unverständlich und 
damit rechtmäßig. 
 
Diejenigen, die in Anlehnung an die 
Rechtsprechung des LAG Bremen Wi-
derspruch gegen die Verlängerung 
ihrer Arbeitszeit auf 40 Stunden (oder 
des entsprechenden Teilzeitanteils) 
erhoben haben, dürften daher mit einer 
Ablehnung ihrer Anträge rechnen. 

 
 

Arbeiten bis der Arzt kommt? Kein Problem! 
 
Die Bombe „Rückkehrrecht der Be-
schäftigten im Landesbetrieb Kranken-
häuser“ schlägt derzeit mit großer 
Wucht in die Verwaltungswirklichkeit 
ein. Aus dem LBK dringen fast 2.000 
Mitarbeiter  zurück in die Freie und 
Hansestadt Hamburg und damit weit 
mehr, als es selbst die Pessimisten 
vermutet hätten. 
 
Es gibt nur ein Problem: Hamburg hat 
– mit Ausnahme des Krankenhauses in 
der Justizvollzugsanstalt – keine Ar-
beitsplätze im Krankenhausbereich. 
 
Nunmehr müssen innerhalb der nächs-
ten Monate diese Mitarbeiter im Be-
reich der Freien und Hansestadt eine 
Tätigkeit finden. Das Personalamt ar-
beitet mit Hochdruck daran, diese sehr 

bunt zusammengesetzte Gruppe (von 
Gärtnern über Krankenschwestern, 
Apotheker und Verwaltungsangestellte 
ist alles dabei) unterzubringen. Es läuft 
nach uns vorliegenden Informationen 
darauf hinaus, dass der Bereich PIA 
(Projekt interner Arbeitsmarkt) im Per-
sonalamt erhebliche Anstrengungen 
unternehmen muss, um diese Perso-
nen unterzubringen. Auch im Bereich 
der Finanzverwaltung ist damit zu 
rechnen, dass Stellen, die nicht steuer-
fachlich  sind, z.B. in den Geschäftstel-
len, Poststellen, usw., zukünftig primär 
an LBK-Rückkehrer vergeben werden. 
Da die LBK-Rückkehrer wahrscheinlich 
nicht allzu wählerisch sein dürften, 
kann es zu interessanten neuen Be-
schäftigungsideen kommen. 
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Vielleicht müssen wir dann nicht mehr 
arbeiten, bis der Arzt kommt. Er könnte 

bereits im Haus sein… 

 
 

Entgeltumwandlung für Tarifbeschäftigte der FHH 
 
Mit Rundschreiben vom 26.01.2007 hatte das Personalamt von der neuen Möglich-
keit der Entgeltumwandlung unterrichtet. Die dem Rundschreiben als Anlage II beige-
fügte „Checkliste“ bedurfte einiger Nachbesserungen. Dies ist nun mit erheblicher 
Verzögerung geschehen. 
 
Zur Erinnerung: 
Der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für die Beschäftigten der Länder vom 
12.10.2006 ist am 01.11.2006 in Kraft getreten und ermöglicht fast allen Tarifbe-
schäftigten erstmals einen Anspruch auf Entgeltumwandlung. Ergänzend zum Ham-
burgischen Zusatzversorgungsgesetz (HmbZVG) kann damit eine zusätzliche Form 
der betrieblichen Altersversorgung in Anspruch genommen werden. Dabei werden 
vom Bruttolohn - von den Beschäftigten selbst zu bestimmende- Teilbeträge von dem 
Arbeitgeber einbehalten und dem Versorgungs- bzw. Versicherungsträger direkt zu-
geführt. Dadurch ergeben sich zum Teil erhebliche Einsparungen in der Einkom-
menssteuer und bei den Sozialversicherungsbeiträgen. 
Beim möglichen Vertragsabschluss ist zu beachten, dass der Senat der FHH Vorga-
ben hinsichtlich des abzuschließenden Vertrages und der Unterlagen gemacht hat. 
Es gibt z.B. eine Checkliste mit Bedingungen an die Versorgungs- bzw. Versiche-
rungsunternehmen, die dem Antragsteller vom jeweiligen Berater unterschrieben 
ausgehändigt werden muss. Es ist darüber hinaus sinnvoll zu prüfen, welche evtl. 
auch andere Art der Altersvorsorge im Einzelfall zu wählen ist (Stichwort „Riesterför-
derung“). 
 
Mehrere Versicherungsgesellschaften, u. a. das dbb Vorsorgewerk, haben sich der 
Thematik ebenfalls angenommen und bieten für die Mitglieder des dbb hamburg und 
seinen Mitgliedsgewerkschaften Verträge zu günstigen Konditionen an. Beachten 
Sie, dass (fast) jeder Versicherungsnehmer anders zu betrachten ist und erst nach 
einer intensiven Beratung die günstigste bzw. effektivste Variante gefunden werden 
kann. 
 
Für die individuelle Beratung stehen u. a. zur Verfügung: 
 
Matthias Dieter Pape (Signal-Iduna)   Thorsten Prigge 
Tel. 040/ 732 13 07     Tel. 040/ 23605 211 
Pape.Matthias@t-online.de    thorsten.prigge@huk-coburg.de 
 

Harald David      Volker Wichmann 
Tel. 04524/ 1891     040/ 23605 203 
harald.david@dbv-winterthur.de   volker.wichmann@huk-coburg.de 
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Ortsverband Ruhestand:  
 

Weihnachtsfeier 2007 
 

Die diesjährige Weihnachtsfeier des Ortsverbands Ruhestand findet statt am 
 
  Donnerstag, den 06. Dezember 2007, ab 15:00 Uhr 
  Im Haus des Sports (U-Bahnhof Schlump). 
 
Damit Sie wieder Gelegenheit haben mit Ihren ehemaligen Weggefährten über die so 
genannte „gute alte Zeit“ zu klönen, merken Sie sich diesen Termin bitte schon heute 
vor. 
Eine separate Einladung mit Antwortkarte wird den Mitgliedern des Ortsverbands 
Ruhestand im Laufe des Monats Oktober zugesandt werden. 
 
Horst Plohnke 

Vorsitzender OV Ruhestand 

 
 

Hilfe zum Beihilfeantrag 
 
Aufgrund vermehrter Hinweise, Anmerkungen und Bitten haben wir uns entschlos-
sen, für die Antragstellung auf Beihilfe in Krankheits- und Todesfällen Beratung und 
Hilfe für Mitglieder, die diese Hilfe benötigen, anzubieten. Diese Hilfe bezieht sich auf 
die formelle Antragstellung und Hinweise auf die Möglichkeiten, die sich aus der 
Hamburgischen Beihilfeverordnung ergeben. Eine Rechtsberatung kann nicht geleis-
tet werden. 
 
Das Angebot gilt für: 

- Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand, die sich aus Alters- und Krankheits-
gründen dazu nicht mehr in der Lage sehen und deren Angehörige (für den 
Antrag des Mitglieds) 

- Für Hinterbliebene aus dem aktiven Kollegenkreis. 
 
Vorgesehen ist dafür der erste und dritte Dienstag im Monat, von 10:00 – 14:00 Uhr 
in den Räumen der DSTG – Geschäftstelle, Mönkedamm 11, 20457 Hamburg. 
Eine vorherige telefonische Terminabstimmung ist unbedingt erforderlich! 
 
 

Stellenangebot 
 
Die Vorsitzende des Marie-Schlei-Vereins, unsere ehemalige Kollegin, Frau Christa 
Randzio-Plath, sucht dringend eine/n ehrenamtlich tätigen Ruheständler/in für ca. 
vier Stunden in der Woche. 
Der Marie-Schlei-Verein kümmert sich besonders um Projekte von Frauen in der Drit-
ten Welt und sammelt Spenden für die Finanzierung dieser Projekte. Für die regel-
mäßige Verbuchung der Spenden und die Ausstellung der Spendenbescheinigungen 
benötigt der Verein Hilfe. Das Büro des Vereins befindet sich direkt beim Bezirksamt 
Eimsbüttel und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
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Bei Interesse melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer des Büros: 41 49 69 92. 
 
 

Angebot vom dbb vorsorgewerk  
Zahnzusatz-Versicherung 

 
Beim Zahnersatz ist es für gesetzlich Krankenversicherte seit dem 1. Januar 2005 
richtig teuer geworden. Denn anstelle des früheren prozentualen Anteils werden nur 
noch „befundbezogene Festzuschüsse“ bezahlt. Die Restkosten trägt der Versicher-
te. Das dbb vorsorgewerk bietet eine Zahnzusatz-Versicherung für alle Mitglieder an. 
 
Auf den nachfolgenden zwei Seiten ist das Angebot abgedruckt. Anträge erhalten Sie 
über unser Büro (Mo. – Do. 9:00 – 14:00 Uhr, Tel. 040/ 37 50 10 80). Sollte das Büro 
wegen Urlaub nicht besetzt sein, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anruf-
beantworter. 
 
(Nähere Informationen auf den zwei folgenden Seiten) 
 
 

Kraftfahrzeugversicherung 
 

Für unsere Mitglieder hat die BBV – Bayerische Beamten Versicherung  - ein speziel-
les Angebot zur Kfz-Versicherung ausgearbeitet. Wir haben das Angebot einem 
Preisvergleich unterzogen und festgestellt, dass es sich lohnen kann, seine Kfz-
Versicherung zu wechseln. Allerdings bitten wir zu bedenken, dass die einzelnen 
Leistungen genau verglichen werden müssen. 
 
Ein Formblatt, mit dem Sie sich ein Vergleichsangebot erstellen lassen können, ist 
diesem Rundschreiben beigefügt. Das Angebot für DSTG-Mitglieder ist unverbind-
lich, Sie sollten daher Gebrauch davon machen. 
 
Hinweis:  Ein Wechsel ist grundsätzlich zum 31.12.2007 möglich. Eine Kündigung 
beim alten Versicherer muss bis zum 30.11.2007 erfolgen. Wenn Sie interessiert 
sind, sollten Sie noch heute ein Angebot anfordern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lächeln !Sch ützen Sielh r
Sehr  geeh r te  Damen  und  Her ren ,

w issenscha f t l i che  S tud ien  be legen :Wer  e r fo lg re i ch  se in  ode r  sympa th i sch  w i r ken  w i l l , f ü r  den  g ib t  es  kaum

e in  w i r ksameres  M i t t e l  a l s  e in  Läche ln  m i t  schönen  und  gesunden  Zähnen .  So rg fä l t i ge  und  rege lmäß ige  P f l ege

kann das Leben der  e igenen Zähne ver längern.  Aber auch bei  bester  Pf lege is t  s icher ,  Zahnersatz s teht  für  fast
j e d e n  v o n  u n s  e i n m a l a n .

D ie  Cese tz l i chen  K rankenkassen  zah len  be i  Zahne rsa tz  nu r  noch  be fundbezogene  Fes tzuschüsse ,  a l so  Rege l -

le is tungen.  Die meist  erhebl ichen Restkosten muss jeder  selbst  zahlen.  Und da Zahnersatz immer besser ,  aber

auch immer kostenintensiver  wi rd,  kann das sehr  schnel l  sehr  teuer  für  Sie werden.  Deshalb is t  es wicht ig ,

privat vorzusorgen.

Dami t  f ü r  5 i e  mög l i chs t  ke ine  Ve rso rgungs lucken  en ts tehen ,  b ie te t  das  dbb  vo rso rgewerk  geme insam m i t  de r

DBV-Winter thur  d ie Zahnzusatzvers icherung DENT an.  Denn DENT verdoppel t  den Festzuschuss lhrer  gesetz-

l ichen Kran kenversicherung!

lhre Vorteile auf elnen Blick:
*  Ve rdoppe lung  des  Fes tzuschusses  l h re r  K rankenkasse
i  p re i sgüns t i ge  Abs i che rung  unabhäng ig  vom Cesch lech t
t  ke ine  A l t e r sbeg renzung
S  ke ine  Cesundhe i t sp rü fung
f f i  ke ine Wartezei ten,  d.h.  Sie haben sofor t igen Vers icherungsschutz

Legen  S ie je t z t  den  Crunds te in  f ü r  e inen  f i nanz ie l l en  Schu tz  be i  Zahne rsa tz  i ndem S ie  am bes ten  noch  heu te

den  be ige füg ten  An t rag  e rgänzen ,  un te rsch re iben  und  an  uns  pe r  Pos t  zu rück  senden .  Noch  bequemer  geh t  es

oer Fax an 030 4081 6499.

Übrigens: Dieses Angebot gilt auch für lhre Angehörigen!

Für  lhre Fragen zum Antrag steht  lhnen auch unser  Serv ice-Team unter  0180 5222170 ( r4cent /Minute)  gerne zur

Ve r fügung .  Mon tag  b i s  F re i t ag  von  8 .00  b i s22 .00  Uhr  und  Sams tag  von  9 .00  b i s  16 .00  Uhr .

M i t  f r eund  l i chen  Crüßen

&,{&*x-,
Dr.  Alexa nder Sch rader
Ceschäf ts fü h rer  dbb vorsorgewerk

dbb vorsorgewerk GmbH. t:rtt- lt;tt: j :::t aii j i ... l t j i t l i  i i i ' : i :  i : i ' trt: 'r::r: i ' : i ;t j . i  tt i i l  l .oti i i t l t:a'
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uss lhrer
Krankenkasse

Beim Zahnersatz wird es für gesetzl ich Krankenversicherte seit  dem
oi. Ja n ua r :oo5 r icht ig teuer. Den n a nstel le des früheren prozentualen

Ante i l s  werden nur  noch, ,be fundbezogene Fes tzuschüsse"  bezah l t .
Dabe i  hande l t  es  s ich  um d ie  von den Krankenkassen fes tge leg ten

Regelleistungen. Folge: Die Restkosten trägt der Versicherte.

H ier  h i l f t  lhnen DENT,  d ie  p re iswer te  p r iva te  Zahnzusatz -Ver -

sicheru ng der DBV-W| nterth u r fü r gesetzl ich Kran kenversicherte.

Denn DENT verdoppelt den Festzuschuss lhrer Krankenkasse.

Festzusch
gesetzlichen

Verdoppeln Sie den

o,* 28

21-44

41-60

ab 61

Das E in t r i t t sa l te r  berechnet  s ich  aus  Beg inn jahr  minus  Cebur ts jahr .

Be isp ie l :zoo7 minus  tg6z is t  g le ich  45  Jahre .

Der DENT-TIPP

Wenn Sie lhr Bonusheft regelmäßig führen, erhöhen Sie prozentual den

Festzuschuss lhrer Krankenkasse und damit die Leistuns aus DENT.

z{hrnfitli6to!4r!!$ttliÄätgrirl.q!{Labo{kortsn .,r' :.:''

Festzuschuss der Krankrnkrsge
(bei max. Bonusheft leistun gwh 65%)

Eigenanteil ohneD6ilT

Kostenzuschuss HNT

Verbleibende Elgcnle{eili$rn! ,r

Die Highlights in DENT

I  Verdopp lung des  Fes tzuschusses  lh rer  Krankenkasse

I Es gibt keine Altersbegrenzung

I  Wi r  s te l len  ke ine  Cesundhe i ts f ragen

I  Jeder  kann s ich  vers ichern ,  ega l  ob  K ind , . lugend l icher

oder  Erwachsener

I Es gibt keine Wartezeiten, d.h. Sie haben sofort igen

Vers ich  e  ru  ngssch u tz*

I  D€NT is t  p re iswer t  und unabhäng ig  vom Cesch lech t

Viele medizinische Serviceleistungen

Neben e inem hervor ragenden Vers icherungsschutz  e rha  l ten  S ie
a ls  Mi tg l ied  zusätz l i ch  und ohne Mehrbe i t rag  auch umfassende

mediz in ische D iens t le is tungen rund um das  Thema Cesundhe i t .

Arzte/Arzt innen und Cesundheitsberaterinnen unseres medizinischen

Expertenteams stehen lhnen telefonisch an 365 Tagen im Jahr, rund

um d ie  Uhr  zur  Ver fügung.

5o sieht lhre Unterstützung konkret aus:

I  Medizinische Informationen zu Erkrankungen, Diagnoseverfahren

und Behand lungsmethoden

!  Nennungen der  Adressen von gee igneten  Behand lern

I nbklärung von geplanten Stationäraufenthalten - ob in geplanter

Form sinnvol l  oder ob es ggl Alternativen gibt

:  E inho lung e iner  ä rz t l i chen Zwei tme inung

I Durchführung von Arzt-zu-Arzt-Gesprächen

I  Med iz in ische In fo rmat ionen zu  Cegen ind ika t ionen,  Wechse l -  und

Nebenwi rkungen und A l te rna t iven  be i  Med ikamenten

I Informationen zu al lgemeinen Cesundheatsfragen,Versorgungs-

maßnahmen und gesundheitsorientierter Lebensführung

I  Zahnmediz in ische In fo rmat ionen

I  Terminvere inbarung be i  Arz ten

,t?rs?
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Berechnungsbeispiel aus der Praxis:

Zusätzlich dank Mitgliedschaft;

5o günstig sind lhre Beiträge

"  unter Berücksicht igung der für den Tari f  DENT geltenden Zahnstaffel



Beitrittserklärung faxen an: 040 / 37 50 10 82 
Bitte faxen oder im Fensterumschlag senden an 

 
 
 
Deutsche 
Steuer-Gewerkschaft 
Landesverband Hamburg 
Mönkedamm 11 
 
20457 Hamburg 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Beitrittserklärung 
(zugleich Bankeinzugsermächtigung) 

 
 

Ich möchte mich der 
 

DEUTSCHEN STEUER-GEWERKSCHAFT 
Landesverband Hamburg anschließen und erkläre meine n Beitritt 
 
 mit Wirkung vom ______________________________________________________ 
 
 Name und Vorname in Blockschrift ________________________________________ 
 
 PLZ / Wohnort ________________________________________________________ 
 
 Straße ______________________________________________________________ 
 
 Geburtsdatum ________________ Besoldungsgruppe/BAT ____________________ 
 
 
Teilzeit:  �  nein �  ja, mit Wochenstunden ____________________________________ 
 
Finanzamt _________________________________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die DSTG, den Mitgliedsbeitrag vierteljährlich mittels Lastschrift 
von u. a. Konto einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
Kontoinhaber _________________________________  Konto _______________________ 
 
Bankinstitut __________________________________  BLZ _________________________ 
 
 
Ort, Datum __________________________________   Unterschrift ___________________ 
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